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Niederschrift 
 

über die Sitzung des Entwässerungsausschusses des Amtes Probstei 
(AMTPR/EA/03/2010) vom 10.11.2010 

 
Anwesend: 

Vorsitzende/r 
Herr Uwe Schabel  

Mitglieder 
Herr Hans-Richard Bern  
Herr Joachim Gafert  
Frau Claudia Hoppe  
Herr Heinz Lamp  
Herr Gerd Mordhorst  
Herr Markus Sinjen  
Herr Helmut Wichelmann  

Protokollführer/in 
Herr Mirko Hirsch  
 
 
Abwesend: 
 
 
Beginn: 18:00 Uhr 
Ende 19:40 Uhr 
Ort, Raum: 24217 Schönberg, Knüll 4, Rathaus Schönberg, 

Besprechungsraum I (Obergeschoss Zi. 201) 
 
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 18.00 Uhr und begrüßt die Anwesenden. Er stellt 
fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgte und die Beschlussfähigkeit gegeben 
ist. 
 
Änderungs- oder Ergänzungswünsche zur Tagesordnung liegen nicht vor, diese lautet damit 
wie folgt: 
 
 
Tagesordnung: Vorlagennummer: 

- nichtöffentliche Sitzung - 

 1.  Niederschrift der Sitzung des Entwässerungsausschusses 
vom 19.10.2010 

 

   
 2.  Vertragsangelegenheiten  
   
 3.  Verschiedenes  
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- nichtöffentliche Sitzung - 

TO-Punkt 1: Niederschrift der Sitzung des Entwässerungsausschusses vom 
19.10.2010 

 
Gegen die Niederschrift vom 19.10.2010 werden keine Einwände erhoben. Die Niederschrift 
ist damit genehmigt.  
 
 
TO-Punkt  2: Vertragsangelegenheiten 
 
Der Zweckverband Ostholstein hat zwischenzeitig entsprechende Vertragsentwürfe vorge-
legt. Auch liegen den Ausschussmitgliedern die Antwortschreiben des ZVO Ostholstein und 
des AZV Ostufer Kieler Förde vor. 
 
Der AZV Ostufer Kieler Förde kann zum derzeitigen Zeitpunkt keine konkreten Aussagen 
über die künftigen Schmutzwassergebühren treffen. Der Jahresabschluss 2008 ist gegen-
wärtig in Arbeit. Erst nachdem die Jahresabschlüsse 2009 und 2010 fertiggestellt sind, wäre 
eine Aussage des AZV Ostufer Kieler Förde bezüglich der künftigen Gebührenhöhe möglich.  
 
Der Entwässerungsausschuss spricht sich einstimmig dafür aus, die Aufgabe der Schmutz-
wasserbeseitigung auf den ZVO Ostholstein übertragen zu wollen. 
Die Gemeindevertretungen Barsbek, Fiefbergen, Höhndorf, Krokau und Wisch werden gebe-
ten sich mit dem Thema zeitnah zu beschäftigen und eine entsprechende Beschlusslage 
herbeizuführen. Die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung müsste zunächst vom Amt auf 
die Gemeinden rückübertragen werden. Anschließend können die o.g. Gemeinden durch 
einen entsprechenden GV-Beschluss  Einzelmitglied im Zweckverband Ostholstein werden. 
 
Der Amtsdirektor wird gebeten, den Punkt „Rückübertragung der Aufgabe der Schmutzwas-
serbeseitigung auf die Gemeinden Barsbek, Fiefbergen, Höhndorf, Krokau und Wisch“ auf 
die Tagesordnung der Amtsausschusssitzung am 09.12.2010 zu nehmen. 
 
Bevor auf die jeweiligen Vertragsentwürfe des ZVO Ostholstein näher eingegangen wird, 
befasst sich der Ausschuss zunächst mit der bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung zur Regelung des Entgeltes für die Schmutzwassereinleitungen der Umlandgemeinden 
in das zentrale Klärwerk Schönberg sowie zur Finanzierung der durch die Wartung der 
Pumpstationen entstehenden Kosten zwischen der Gemeinde Schönberg und dem Amt 
Probstei aus dem Jahr 1994. 
Losgelöst von der Frage der Aufgabenübertragung auf den ZVO Ostholstein sieht der Ent-
wässerungsausschuss hier einen Bedarf der Anpassung, da dieser Vertrag u.a. noch die 
Behandlung des Schmutzwassers aus den Gemeinden Bendfeld, Krummbek und Stakendorf 
in das Klärwerk in Schönberg regelt. 
Diese genannten Gemeinden haben seit Jahren den „Entwässerungsverbund“ des Amtes 
verlassen.  
Einstimmig beschließt der Entwässerungsauschuss den bestehenden Vertrag fristgerecht 
zum 31.12.2011 zu kündigen. 
 
Herr Schabel geht inhaltlich auf die vorliegenden Vertragsentwürfe des  ZVO Ostholstein ein. 
In § 4 Nr. 3 ist geregelt, dass sämtliche im Eigentum der Gemeinde befindlichen Anlagen der 
Schmutzwasserbeseitigung einschließlich etwaiger dazugehöriger Grundstücke in das 
Eigentum des Zweckverbandes zu übertragen sind. Herr Schabel hat sich vom Bauamt eine 
Liste mit den derzeitigen Eigentümern der Grundstücke geben lassen. Neben den Gemein-
den ist oftmals das Amt selbst Eigentümer von Grundstücken der Pumpstationen, oftmals 
auch ein privater Dritter. 
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Im Falle einer Rückübertragung der Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung vom Amt auf 
die Gemeinde müssten auch die entsprechenden Vermögenswerte zunächst auf die Ge-
meinden übertragen werden. Anschließend erfolgt eine weitere Übertragung auf den ZVO 
Ostholstein. Um diese Schritte zu vermeiden wird das Amt gebeten, in dem mit dem ZVO zu 
vereinbaren Vertrag entsprechende Inhalte aufzunehmen, wonach das Eigentum vom Amt 
direkt auf den ZVO übergeht. Dadurch lassen sich auch mehrmalige Grundbucheinträge und 
damit weitere Kosten vermeiden. 
 
In der Gemeinde Wisch wird ein Grundstück, auf dem sich eine Pumpstation befindet, auch 
für einen Glascontainer genutzt. Herr Schabel möchte in der Nebenabrede einen entspre-
chende Regelung treffen, wonach der ZVO eine kostenlose Nutzung des Grundstückes für 
das Aufstellen eines Glascontainers weiterhin zulässt. 
 
In der Nebenabrede wird unter der laufenden Nummer 1 auf eine Anlage 1 verwiesen. Diese 
Anlage ist den Vertragsentwürfen nicht beigefügt. 
 
Unter der Nr. 3 verpflichtet sich die Gemeinde dem Zweckverband die abrechnungsrelevan-
ten Daten zum Übertragungszeitpunkt zu übermitteln. Die Gemeinden sind hierzu nicht in der 
Lage. 
Der ZVO müsste sich die Daten vom WBV Panker-Giekau besorgen. Ebenfalls wird darum 
gebeten, dass sich der ZVO den Bürger/innen mit einem Rundbrief als neuer Dienstleisten-
der vorstellt und die Bürger/innen auffordert, eine Ablesung der Wasseruhr zum 01.01.2011 
selbst vorzunehmen. 
 
Herr Borchert vom ZVO hat in der letzten Sitzung des Entwässerungsausschusses zum 
Ausdruck gebracht, dass eine Rückübertragung der Aufgabe der Schmutzwasserbeseiti-
gung, sofern dies von den Gemeinden gewünscht wird, möglich ist. Regelungen hierzu sind 
in der Verbandssatzung dahingehend geregelt, dass die Vorschrift des § 127 LVwG entspre-
chende Anwendung findet. Unter den Voraussetzungen des § 127 LVwG wird eine Rück-
übertragung aber sehr schwer, wenn nicht so gar unmöglich sein. 
Insofern wäre eine Formulierung in den Nebenabreden wünschenswert, wonach eine Rück-
übertragung auf die Gemeinden mit entsprechender Kündigungsfrist möglich ist, ohne dass 
der § 127 LVwG entsprechende Anwendung findet. 
 
Dieses sind aber alles Dinge, die die Gemeinden jetzt selbst mit dem ZVO zu regeln und zu 
vereinbaren haben. 
 
Bgm. Gafert hat eine Einwohnerversammlung in der Gemeinde Barsbek für den 18.11.2010 
vorgesehen. Bgm. Lamp hat eine Einwohnerversammlung in der Gemeinde Wisch am 
26.11.2010 geplant. Das Amt wird gebeten, Herrn Borchert vom ZVO zu diesen Einwohner-
versammlungen einzuladen. 
 
Der Ausschussvorsitzende schließt um 19.40 Uhr die Sitzung. 
 
TO-Punkt  3: Verschiedenes 
 
Keine Wortbeiträge.  
 
 
 

  gesehen: 
   

gez Uwe Schabel gez. Mirko Hirsch gez. Sönke Körber 
- Ausschussvorsitzender - - Protokollführer - - Amtsdirektor - 

 




